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KAPITEL A  

Die Stadtwerke Schwedt GmbH (im Folgenden SWS genannt) erbringt 
ihre Dienstleistungen in den Bereichen Telefon-, Online- und Inter-
netdienstleistung und Bereitstellung von Kabelanlagenanschlüssen  
gemäß den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
und der zugehörigen vorrangigen jeweiligen Leistungsbeschrei-
bungen. Vorrangig vor beiden gelten die Vereinbarungen in einem 
Auftragsformular. Ergänzend gelten die gesetzlichen Regelungen. 

Gegenüber einem Kaufmann, einer juristischen Person des öffentlichen 
Rechts oder einem öffentlich rechtlichen Sondervermögen gelten diese 
AGB für künftige Geschäftsbeziehungen auch dann, wenn die Geltung 
nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart worden ist. 

Abweichende AGB des Kunden gelten nicht. Sie finden auch dann keine 
Anwendung, wenn SWS ihnen nicht ausdrücklich widerspricht, oder in 
Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des 
Kunden Leistungen vorbehaltlos erbringt. 

Mündliche Nebenabreden gelten nur, wenn eine schriftliche Bestäti-
gung durch SWS erfolgt. 

SWS ist berechtigt, die AGB und die Leistungsbeschreibungen zu ändern 
oder zu ergänzen. Eine Änderung ist zulässig, soweit nicht wesentliche 
Regelungen des Vertragsverhältnisses berührt werden und diese 
Änderung zur Anpassung des Vertrages an Entwicklungen erforderlich 
ist, welche bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und deren 
Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses 
stören würde. Ebenfalls kann SWS Änderungen der AGB vornehmen, 
wenn dies zur Beseitigung von Schwierigkeiten bei der Durchführung 
des Vertrages aufgrund von nach Vertragsschluss eingetretener 
Regelungslücken erforderlich ist. 

SWS kann die Preise zum Ausgleich gestiegener Kosten erhöhen, wenn 
sich die von SWS zu tragenden Kosten für besondere Netzzugänge, für 
die Netzzusammenschaltung oder für die Vorleistungen oder Dienste 
anderer Anbieter, die Entgelte für Urheberrechts- und Leistungsschutz-
rechte, die Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb des 
Kabelnetzes und der technischen Zuführung der Programme oder die 
Kosten für die allgemeine Verwaltung erhöht haben. Dies gilt 
insbesondere für die Zugangsvermittlung zu Sonderrufnummern (z. B. 
0900, 0137 etc.). Weiter ist eine Preisanpassung in dem Maße möglich, 
in dem es durch eine Veränderung des Umsatzsteuersatzes, durch eine 
verbindliche Anordnung der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, durch eine Änderung der 
für das Vertragsverhältnis geltenden Rechtsverordnungen oder das 
Vertragsverhältnis betreffende gerichtliche Entscheidungen, sowie 
eine Änderung des Rechtsverhältnisses zu anderen Netzbetreibern 
veranlasst ist. 



Nach Ziffer 1.5 oder 1.6 beabsichtigte Änderungen der AGB, der 
Leistungsbeschreibungen oder der Preise, die nicht ausschließlich 
durch eine Erhöhung der Umsatzsteuer bedingt sind, wird SWS dem 
Kunden mindestens vier Wochen vor ihrem Wirksamwerden schriftlich 
mitteilen. SWS gewährt dem Kunden zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der beabsichtigten Änderung ein Sonderkündigungsrecht. 
Kündigt der Kunde innerhalb von vier Wochen nach Zugang der 
Änderungsmitteilung nicht schriftlich gegenüber SWS, werden die 
Änderungen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens Vertragsbestandteil. 
SWS wird den Kunden auf diese Folge in der Änderungsmitteilung 
ausdrücklich hinweisen. 

Der Umfang der Leistungen von SWS und die vom Kunden dafür zu 
zahlende Vergütung werden in einem Einzelvertrag zwischen SWS und 
dem Kunden vereinbart. Soweit der Einzelvertrag auf eine 
Leistungsbeschreibung oder Preisliste verweist, sind die dort 
wiedergegebenen Konditionen und Tarife Bestandteil des Vertrages. 
Der bindende Einzelvertrag kommt durch Unterschrift beider 
Vertragsparteien oder dadurch zu Stande, dass SWS schriftliche 
Bestellungen des Kunden durch Übersendung eines gegengezeich-
neten Vertragsexemplars oder einer schriftlichen Auftragsbestätigung 
annimmt. Die Annahme des Antrages durch SWS kann auch durch eine 
Freischaltung des Anschlusses des Kunden erfolgen. 

SWS ist berechtigt, ihre zur Bereitstellung des jeweiligen Anschlusses 
erforderlichen Anlagen an den jeweiligen Stand der Technik durch 
Veränderungen, Ergänzungen oder den Austausch der Anlagen bzw. von 
Anlagenteilen anzupassen. 

Benötigt SWS zur Bereitstellung des Anschlusses oder zur Erbringung 
der vereinbarten Dienstleistung oder sonstiger vertraglicher 
Leistungen technische Vorleistungen Dritter, so gilt die Verpflichtung 
von SWS zur Bereitstellung des Anschlusses bzw. zur Erbringung der 
Dienstleistung oder sonstigen vertraglichen Leistung vorbehaltlich 
richtiger und rechtzeitiger Erbringung dieser Vorleistungen, soweit 
SWS die Vorleistung rechtzeitig beauftragt hat und die nicht richtige 
oder rechtzeitige Erbringung nicht auf einem Verschulden von SWS 
beruht. 

Die Einhaltung der vereinbarten Bereitstellungstermine und 
Verfügbarkeiten stehen unter der Voraussetzung, dass der Kunde die 
ihn nach Maßgabe dieser AGB treffenden Mitwirkungspflichten erfüllt. 

Hat der Kunde die Nichteinhaltung eines vereinbarten Bereitstellungs-
termins zu vertreten, ist SWS berechtigt, dem Kunden die ihr aus diesem 
Grund entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen. 

Soweit SWS kostenlose Dienste und Leistungen erbringt, können diese 
ohne Zustimmung des Kunden kurzfristig eingestellt werden, soweit 
sich aus dem Vertrag nicht ausdrücklich eine andere Kündigungsfrist 
ergibt. Dem Kunden erwachsen aus der Einstellung in diesem Fall keine 
Rechte, insbesondere kein Anspruch auf Schadensersatz. SWS wird die 
Änderungen soweit möglich rechtzeitig mitteilen.
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Der Kunde darf den Netzzugang ausschließlich zum Anschluss von in 
der BRD gesetzlich zugelassenen und technisch geeigneten TK-
Einrichtungen wie Telefon, Telefax und sonstigen Datenübertragungs-
einrichtungen (z.B. Modem, ISDN-Karte, Netzwerkkarte) nutzen. Mit 
diesen Einrichtungen kann der Kunde TK-Verbindungen entgegen-
nehmen oder zu anderen Anschlüssen herstellen. Die Vertragsparteien 
stimmen sich über die erforderlichen Einrichtungsmaßnahmen ab. 

Der Kunde darf Dritten ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von SWS, 
die nur aus sachlichen Gründen verweigert werden darf, vertrags-
gegenständliche Anschlüsse nicht zur ständigen Alleinnutzung 
überlassen. Der Kunde haftet für alle Schäden und ist zur Zahlung aller 
Entgelte verpflichtet, die aus der Nutzung des Anschlusses durch Dritte 
entstehen, soweit der Kunde diese Nutzung zu vertreten hat. 

Behauptet der Kunde, dass ihm berechnete Entgelte nicht von ihm, 
sondern von nichtberechtigten Dritten verursacht worden sind, oder 
dass dem Kunden zugerechnete Inhalte (Informationen, Software, 
Datenverarbeitungs- und Übermittlungsdienste, Bilder, Töne und 
sonstige Dienste) durch unbekannte Dritte eingespeist wurden, so hat 
er dies nachzuweisen. SWS hat lediglich nachzuweisen, dass das 
Berechnungssystem fehlerfrei ist. 

Für   die Erbringung von Telefonie-, Online- und Internetdienstleistun-
gen gelten die nachfolgenden Bedingungen. Für die Bereitstellung von 
Kabelanlagenanschlüssen gelten die in den besonderen Bestim-
mungen unter D. Ziff. 4.1 bis 4.8 getroffenen Vereinbarungen. 

Die vom Kunden an SWS zu zahlenden Entgelte für die einmalige 
Einrichtung, regelmäßige Bereitstellung und Nutzung des Anschlusses 
bestimmen sich nach der jeweils gültigen Preisliste.

Die monatlich zu zahlenden nutzungsunabhängigen Entgelte (Bereit-
stellungsentgelte) sind entsprechend der Rechnungsstellung zu 
zahlen. Die Zahlungspflicht des Kunden beginnt mit dem Tag der 
Freischaltung des Anschlusses. Sind monatlich zu zahlende 
Bereitstellungsentgelte für Teile eines Kalendermonats zu zahlen, wird 
jeder Tag des Monats, für den eine Zahlungspflicht besteht, taggenau 
berechnet. Die Nutzungsentgelte sind nach Leistungserbringung zu 
zahlen.

Für „Zeitanschlüsse“ werden Bereitstellungsentgelte anteilig erhoben 
und mit den angefallenen Nutzungsentgelten in Rechnung gestellt.

Sämtliche Entgelte werden mit dem Zugang der Rechnung fällig und 
zahlbar. Soweit der Kunde SWS keine Einzugsermächtigung erteilt hat, 
muss der Rechnungsbetrag zehn Kalendertage nach Rechnungszugang 
auf dem in der Rechnung angegebenen Konto von SWS gutgeschrieben 
sein.



Hat der Kunde SWS eine Einzugsermächtigung erteilt, bucht SWS den 
Rechnungsbetrag nicht vor dem zehnten Kalendertag nach Rech-
nungszugang vom Konto des Kunden ab. 

SWS erstellt die Rechnung je nach Auftrag des Kunden als Papier-
rechnung oder als Online Rechnung.

Die SWS ermöglicht dem Kunden im Rahmen ihrer technischen und 
betrieblichen Möglichkeiten, seine Rechnung auf den Internetseiten 
der SWS abzurufen. Der hierfür benötigte Internetzugang ist nicht Ge-
genstand dieses Vertrages. Die für den Abruf notwendigen Daten 
(Benutzername, Passwort) werden dem Kunden auf dem Postweg von 
der SWS mitgeteilt.

Voraussetzung für die Online Rechnung ist, dass der Kunde eine 
Einzugsermächtigung für sein Konto erteilt hat und für eine aus-
reichende Deckung seines Kontos sorgt. Erfolgt aufgrund fehlender 
Deckung etc. eine Rücklastschrift, wird die Rechnung und, soweit 
beauftragt, der Einzelverbindungsnachweis dem Kunden wieder in 
Papierform übermittelt und die Einzugsermächtigung für sein Konto 
erlischt. Die Rechnung und, soweit beauftragt, der Einzelverbindungs-
nachweis enthalten alle Positionen einer Papierrechnung. Die Rech-
nung wird monatlich bis spätestens zum 15. des Monats bereitgestellt. 
Die SWS informiert den Kunden per E-Mail über die Bereitstellung. Mit 
der Bereitstellung gilt die Rechnung als dem Kunden zugegangen. Der 
Kunde ist verpflichtet, seine Rechnungsdaten mindestens einmal 
monatlich abzurufen. Die Daten der letzten 6 Monate werden zum Abruf 
bereitgehalten. Der Kunde ist verpflichtet, Änderungen seiner E-Mail 
Adresse unverzüglich auf der hierfür eingerichteten Internetseite zu 
aktualisieren und seine persönlichen Benutzerdaten vor dem Zugriff 
durch nicht berechtigte Dritte zu schützen und sie unverzüglich von der 
SWS ändern zu lassen, wenn ein solcher Zugriff – möglicherweise – 
erfolgt ist. Gibt der Kunde eine falsche oder fehlerhafte E-Mail Adresse 
an oder teilt er Änderungen nicht oder nicht rechtzeitig mit und kann er 
die Einstellung neuer Rechnungen deswegen nicht zur Kenntnis neh-
men, so gelten die Rechnungen dennoch als zugegangen. Der Kunde ist 
weiter verpflichtet, seine Rechnungsdaten in regelmäßigen Inter-
vallen, mindestens einmal pro Monat in geeigneter Form zu sichern, um 
sie vor Verlust zu schützen bzw. eine kostenmäßig vertretbare Wieder-
herstellung zu ermöglichen.

Gegen Ansprüche von SWS kann der Kunde nur mit unbestrittenen, 
rechtskräftig festgestellten oder von SWS anerkannten Ansprüchen 
aufrechnen. Dem Kunden steht ein Zurückbehaltungsrecht nur wegen 
Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.

Hat der Kunde Einwendungen gegen Forderungen von SWS, sind diese 
innerhalb von 80 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich bei der auf 
der Rechnung bezeichneten Anschrift zu erheben, danach werden die 
Verbindungsdaten gelöscht. SWS wird den Kunden auf die Einwen-
dungsfrist und die Rechtsfolgen der Fristversäumnis nach Maßgabe der 

                            .
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gesetzlichen Bestimmungen gesondert hinweisen. Gesetzliche 
Ansprüche des Kunden bei begründeten Einwendungen nach Frist-
ablauf bleiben unberührt.

Soweit aus technischen Gründen oder auf Wunsch des Kunden keine 
Verbindungsdaten gespeichert oder gespeicherte Verbindungsdaten 
auf Wunsch des Kunden oder auf Grund rechtlicher Verpflichtungen 
gelöscht worden sind, trifft SWS keine Nachweispflicht für die 
Einzelverbindungen.

SWS ist berechtigt, vor Abschluss des Vertrages bzw. der Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen von dem Kunden eine angemessene 
Sicherheitsleistung zu fordern, wenn zu befürchten ist, dass der Kunde 
diesen Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

Die Art und Höhe der Sicherheitsleistung richtet sich nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen. Die Sicherheitsleistung wird frühestens 6 
Monate nach Wegfall der Gründe für die Sicherheitsleistung (keine 
Zahlungsrückstände mehr) ausgezahlt. 

Stellt SWS dem Kunden neben der unmittelbaren Anschlusseinrichtung 
weitere Einrichtungen (z. B. Telefon, Modem) zur Verfügung, ist für die 
Dauer der Nutzung eine Kaution bzw. ein Mietpreis gemäß der jeweils 
gültigen Preisliste zu hinterlegen.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass SWS bei der für den Wohnsitz 
bzw. Firmensitz des Kunden zuständigen Schufa (Schutzgesellschaft 
für allgemeine Kreditsicherung mbH) und/oder bei einer 
entsprechenden anderen Wirtschaftsauskunftei Auskünfte einholt. Die 
SWS ist berechtigt, den genannten Auskunfteien Daten des Kunden auf 
Grund nichtvertragsgemäßer Abwicklung (z. B. beantragter Mahnbe-
scheid bei unbestrittener Forderung, erlassener Vollstreckungs-
bescheid, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) zu übermitteln. Soweit 
während des Vertragsverhältnisses solche Daten aus anderen 
Vertragsverhältnissen bei der Schufa oder anderen Auskunfteien 
anfallen, kann die SWS hierüber ebenfalls Auskunft erhalten. Die 
jeweilige Datenübermittlung und Speicherung erfolgt nur, soweit dies 
zur Wahrung berechtigter Interessen der SWS, eines Kunden der Schufa 
oder einer anderen entsprechenden Auskunftei oder der Allgemeinheit 
erforderlich ist und dadurch schutzwürdige Belange des Kunden nicht 
beeinträchtigt werden.

In Fällen höherer Gewalt ist SWS von der Leistungspflicht befreit. Als 
Fälle höherer Gewalt gelten insbesondere Krieg, innere Unruhen, 
Arbeitskampfmaßnahmen, Unterbrechungen der Stromversorgung, 
behördliche Maßnahmen und ähnliche Umstände, soweit sie von SWS 
nicht zu vertreten sind.
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SWS wird Störungen des Netzbetriebes im Rahmen der technischen und 
betrieblichen Möglichkeiten unverzüglich beseitigen. Eine Minderung 
des Bereitstellungsentgeltes wegen geringfügiger Nutzungsbeein-
trächtigungen kommt nicht in Betracht.

SWS wird den Kunden im Falle einer längeren, vorübergehenden 
Leistungseinstellung oder Leistungsbeschränkung in geeigneter Form 
über Art, Ausmaß und Dauer der Leistungseinstellung unterrichten.

Ist der Kunde auf eine ununterbrochene Nutzung der vertraglichen 
Leistung oder auf einen jederzeitigen Verbindungsaufbau unter 
Nutzung der vertraglichen Leistung angewiesen und hat der Kunde SWS 
dies schriftlich unter Angabe von Gründen mitgeteilt, wird SWS den 
Kunden darüber hinaus über jede voraussehbare Leistungseinstellung 
oder Leistungsbeschränkung und deren Beginn im Vorhinein unter-
richten.

Diese Mitteilungspflicht besteht nicht, wenn die Unterrichtung nach 
den jeweiligen Umständen objektiv vor Beginn der Leistungsein-
stellung oder Leistungsbeschränkung nicht möglich ist oder die Unter-
richtung die Beseitigung bereits eingetretener Unterbrechungen 
verzögern würde.

Gerät SWS mit einer geschuldeten Leistung in Verzug, so ist der Kunde 
nur dann zur Kündigung des Vertrages berechtigt, wenn SWS eine vom 
Kunden gesetzte angemessene Nachfrist nicht einhält, die mindestens 
zwei Wochen betragen muss.

Vereinbarte Fristen und Termine verschieben sich bei einem von SWS 
nicht zu vertretenden und unvorhersehbaren Leistungshindernis um 
einen angemessenen Zeitraum.

Die Bereitstellungsfristen verlängern sich unbeschadet der Rechte von 
SWS wegen Verzugs des Kunden mindestens um den Zeitraum, in dem 
der Kunde seinen Verpflichtungen gegenüber SWS nicht nachkommt.

Hat der Kunde die Störung zu vertreten oder liegt eine vom Kunden 
gemeldete Störung nicht vor, ist SWS berechtigt, dem Kunden die ihr 
durch die Entstörung bzw. den Entstörungsversuch entstandenen 
Kosten in Rechnung zu stellen.

Der Kunde ist insbesondere verpflichtet:
die vereinbarten Entgelte fristgerecht zu zahlen,

die elektrische Energie, Erdung, geeignete Aufstellungsräume und 
eigene notwendige Einrichtungen für die Installation, den Betrieb und 
die Instandhaltung der den Vertragszwecken dienenden technischen 
Einrichtungen auf eigene Kosten bereitzustellen und für die Dauer des 
Vertrages funktionsfähig und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten,

den Anschluss vor Beeinflussung durch elektrische Fremdspannung 
und/oder magnetische Einflüsse zu bewahren,

im Rahmen des Zumutbaren alle Maßnahmen zu treffen, die eine 
Feststellung von Mängeln und deren Ursachen ermöglichen und 
erkennbare Mängel an den Anlagen und Einrichtungen von SWS in 
seinem Herrschaftsbereich unverzüglich SWS mitzuteilen,              .
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alle Bereitstellungs-, Instandhaltungs- und Änderungsmaßnahmen 
am Anschluss nur von SWS oder ihrem Erfüllungsgehilfen durchführen 
zu lassen und dabei den Zutritt zu den Anlagen und Einrichtungen zu 
gewährleisten,

eine Verlängerung der Leitungen zwischen TAD-Dose und Kabel-Modem 
(Kabeltelefonie/-Internet) sowie Kabel-Modem und PC nur mit 
konfektionierten bzw. von SWS bereitgestellten oder installierten 
Kabeln durchzuführen. 

den Anschluss nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere keine 
Anrufe zu tätigen, durch die Dritte bedroht oder belästigt werden,

vor Inanspruchnahme der Leistung Rufumleitung (Anrufweiterschal-
tung) sicherzustellen, dass die Anrufe nicht an einen Anschluss weiter-
geschaltet werden, bei dem ankommende Anrufe ebenfalls weiter-
geschaltet werden, und dass der Inhaber des Anschlusses, zu dem ein 
Anruf weitergeschaltet wird, mit der Weiterschaltung einverstanden 
ist, 

SWS unverzüglich jede Änderung seines Namens, seiner Firma, seines 
Wohn- oder Geschäftssitzes bzw. seiner Rechnungsanschrift sowie 
seiner Rechtsform mitzuteilen.

SWS ist berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über 
dem jeweils gültigen Basiszinssatz ab Verzugseintritt in Rechnung zu 
stellen. Ist der Kunde Verbraucher, beträgt der Verzugszins 5 
Prozentpunkte über dem jeweils gültigen Basiszinssatz. Die 
Geltendmachung weitergehender Ansprüche wegen Zahlungsverzuges 
behält sich SWS vor.

SWS ist berechtigt, die Inanspruchnahme der Leistung ganz oder 
teilweise zu unterbinden (Sperre), wenn der Kunde mit Zahlungs-
pflichten von mindestens fünfundsiebzig Euro in Verzug ist oder der 
Kunde Veranlassung zur fristlosen Kündigung des Vertragsverhält-
nisses gegeben hat. Die gesetzlichen Bestimmungen bleiben 
unberührt. Für die Dauer der Sperrung bleibt der Kunde zur Zahlung 
vereinbarter Entgelte verpflichtet.

Der Kunde hat alle Kosten zu ersetzen, die durch Nichteinlösung eines 
Schecks oder eine nicht eingelöste oder zurückgereichte Lastschrift 
entstehen, es sei denn, dass der Kunde und seine Erfüllungsgehilfen 
bzw. Verrichtungsgehilfen nachweislich die gebotene Sorgfalt 
beachtet haben oder der Schaden auch bei Beachtung dieser Sorgfalt 
entstanden wäre.

Kommt der Kunde mit der Erfüllung seiner übrigen Pflichten und 
Obliegenheiten in Verzug oder verletzt er diese schuldhaft, kann SWS 
Ersatz für den ihr entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen, verlangen. 

Die Geltendmachung weiterer Ansprüche von SWS wegen Verzuges oder 
Pflichtverletzungen des Kunden bleibt unberührt.                         

Der Kunde haftet für alle Schäden und Aufwendungen, die sich aus 
einem Verstoß gegen Ziffer 9 ergeben. Dies gilt insbesondere bei 

     .
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Beschädigung oder Zerstörung von Endeinrichtungen (z. B. Kabel-
Modem, NTBA, Splitter) sowie bei Verlust des NTBA oder Kabel-Modems. 
Der Kunde wird SWS in diesem Fall die Reparatur bzw. den Wieder-
beschaffungspreis der Einrichtung erstatten.

SWS haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung von SWS, ihrer ge-
setzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Für sonstige 
Schäden haftet SWS nur, wenn sie auf einer grob fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung von SWS, ihrer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet SWS, wenn eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzt wurde. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine 
solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regel-
mäßig vertrauen darf. In diesem Fall ist die Haftung begrenzt auf den 
vertragstypisch vorhersehbaren Schaden.

Die gesetzliche Haftung nach dem Telekommunikationsgesetz bleibt 
unberührt. Danach ist die Haftung bei einem Vermögensschaden, so-
fern nicht Vorsatz vorliegt, nach § 44 a Telekommunikationsgesetz be-
grenzt. 

SWS haftet nicht für die Gesetzmäßigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit 
oder Zuverlässigkeit von fremden Inhalten, zu denen SWS lediglich den 
Zugang zur Nutzung vermittelt.

Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen, insbesondere 
für Datenverluste oder Hardwarestörungen, die durch Inkompatibilität 
der auf dem PC-System des Kunden vorhandenen Komponenten mit der 
neuen bzw. zu ändernden Hard- und Software verursacht werden.  
Ebenfalls haftet SWS nicht für Systemstörungen, die durch vorhandene 
Fehlkonfigurationen oder ältere nicht vollständig entfernte Treiber-
software entstehen können. 

Die Laufzeit des Vertrages beginnt mit dem vertraglich vereinbarten 
Termin. Fehlt es an einer solchen Vereinbarung, beginnt die Ver-
tragslaufzeit mit dem Tag der Freischaltung des ersten Anschlusses bzw. 
Zugangs.

Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, soweit 
sich nicht aus dem Auftragsformular, der Leistungsbeschreibung oder 
aus einer anderen Vereinbarung eine Mindestvertragslaufzeit ergibt.

Verträge ohne Mindestlaufzeit können von beiden Vertragspartnern mit 
einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende gekündigt werden. Fällt 
das Monatsende auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, gilt der letzte 
Werktag des Monats.
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Ist eine Mindestvertragslaufzeit vereinbart, verlängert sich der Ver-
trag jeweils um die im Auftragsformular, der Leistungsbeschreibung 
oder einer anderen Vereinbarung genannte Laufzeit, maximal um ein 
Jahr, wenn der Vertrag nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende 
der Mindestvertragslaufzeit oder zum Ende des jeweiligen Verlänge-
rungszeitraumes gekündigt wird.    

Bei Verträgen mit einer Mindestlaufzeit gewährt SWS dem Kunden ein 
Recht zur Kündigung des Vertrages im Falle eines Wechsels des Wohn- 
oder Geschäftssitzes aus dem Versorgungsgebiet von SWS. Der Kunde 
ist unter Vorlage geeigneter Nachweise für den Wechsel des Wohn- bzw. 
Geschäftssitzes berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von vier Wochen 
zum Ende seines Mietverhältnisses zu kündigen.

Das Recht der Vertragspartner zur fristlosen Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt. SWS ist hierzu insbesondere dann berechtigt, 
wenn der Kunde grob vertragswidrig handelt, insbesondere bei 
Manipulation an den technischen Einrichtungen der SWS seitens des 
Kunden, wenn er die Dienstleistungen von SWS in betrügerischer 
Absicht in Anspruch nimmt oder bei der Nutzung gegen Straf-
vorschriften verstößt. Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.

Kündigt der Kunde das Vertragsverhältnis aus Gründen, die nicht von 
SWS zu vertreten sind, bevor der Anschluss bereitgestellt ist oder 
kündigt SWS den Vertrag aus einem vom Kunden veranlassten 
wichtigem Grund vor betriebsfähiger Bereitstellung des Anschlusses, 
so ist SWS berechtigt, von dem Kunden eine Schadenspauschale i. H. v. 
10 % des vereinbarten Entgeltes für die einmalige Einrichtung des 
Anschlusses zu verlangen. Dem Kunden bleibt es unbenommen, 
nachzuweisen, dass SWS kein oder ein geringerer Schaden entstanden 
ist. Weitergehende Schadensersatzansprüche der SWS bleiben 
unberührt.

Eine Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

Die zur Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Daten 
werden von SWS zum Zwecke der Datenverarbeitung unter Einhaltung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert.  

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder 
werden, wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen hiervon nicht 
berührt.

Für die vertraglichen Beziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

Abweichende Vereinbarungen im Einzelfall bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Für die Einhaltung der Schriftform ist die 
Form der E-Mail nicht ausreichend.
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Die Vertragsparteien können ihre Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag nach vorheriger schriftlicher Zustimmung auf Dritte über-
tragen. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund verweigert 
werden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag ist Schwedt/Oder, wenn der Kunde Vollkaufmann oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichts-
stand in der Bundesrepublik Deutschland hat.



KAPITEL B 

Für Verträge über Anschlüsse zur Telefonie gelten zusätzlich zu den vor-
stehenden allgemeinen Bedingungen folgende besondere Bestim-
mungen.

SWS kann den Abschluss des Vertrages davon abhängig machen, dass 
der Kunde SWS eine Einverständniserklärung vorlegt, die von dem 
Eigentümer oder sonst dinglich Berechtigten unterzeichnet worden ist, 
dessen Grundstück durch die Einrichtung und/oder Erbringung der 
vertraglichen Leistung von SWS betroffen wird (Grundstückseigen-
tümererklärung). 

In diesem Fall wird der Kunde im Falle eines Wechsels des dinglich 
Berechtigten während der Laufzeit des Vertrages eine entsprechende 
Grundstückseigentümererklärung des neuen dinglich Berechtigten 
unverzüglich beibringen oder geeignete Vorkehrungen dafür treffen, 
dass die von ihm gegenüber SWS abgegebene Grundstückseigen-
tümererklärung auch den neuen dinglich Berechtigten rechtlich bin-
det. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der dinglich Berechtigte seine 
Erklärung jederzeit mit einer Frist von sechs Wochen kündigen kann 
und derzeit rechtlich ungeklärt ist, ob diese gesetzliche Kündigungs-
frist vertraglich verlängert werden kann. Der Kunde ist sich bewusst, 
dass sich das Kündigungsrecht störend auf das Vertragsverhältnis 
zwischen ihm und der SWS auswirken kann und dass SWS keinen Einfluss 
auf die Kündigung des dinglich Berechtigten  nehmen kann.

Der Kunde wird daher SWS unverzüglich informieren, wenn nach seinem 
Wissen Grund zur der Annahme besteht, dass der Grundstücks-
eigentümer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch machen will. Der 
Kunde wird sich in diesem Fall im Rahmen des Zumutbaren bemühen, 
auf eine einvernehmliche Lösung mit dem dinglich Berechtigten 
hinzuwirken. 

Sofern der Kunde bei Vertragsschluss nicht über eine Teilnehmerruf-
nummer für den seitens SWS zur Verfügung zu stellenden Anschluss 
verfügt oder eine bestehende Rufnummer nicht beibehalten will, teilt 
SWS dem Kunden schriftlich eine Teilnehmerrufnummer zu. 

SWS wird auf Wunsch des Kunden seine notwendigen Daten 
(Rufnummer, Name, Vorname, Anschrift) unentgeltlich an einen 
Herausgeber eines allgemein zugänglichen Telefonverzeichnisses 
zwecks Aufnahme in ein solches Telefonverzeichnis weiterleiten oder in 
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ein von SWS herauszugebendes Telefonverzeichnis unentgeltlich auf-
nehmen. Das Vorstehende gilt entsprechend, soweit der Kunde die 
Aufnahme seiner notwendigen Daten in ein Verzeichnis für Auskunfts-
dienste wünscht. 

Der Kunde hat das Recht, seinen Eintrag in einem Telefonverzeichnis 
sowie in einem Verzeichnis für Auskunftsdienste zu prüfen, berichtigen 
und wieder streichen zu lassen. Der Kunde kann ferner innerhalb der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen die entgeltliche Eintragung 
eines Mitbenutzers des Anschlusses verlangen. Für eine unterlassene 
oder fehlerhafte Eintragung steht SWS nicht ein, wenn sie den Auftrag 
zutreffend und rechtzeitig an den Herausgeber des Verzeichnisses bzw. 
den Betreiber des Auskunftsdienstes weitergeben hat.                    . 
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Für Verträge über Online- und Internetdienstleistungen gelten zusätz-
lich zu den vorstehenden allgemeinen Bedingungen folgende beson-
dere Bestimmungen.

Während der Vertragszeit gewährt SWS dem Kunden den Zugang zum 
Internet und bietet andere hiermit in Zusammenhang stehende 
Leistungen (z.B. Web-Spaces, E-Mail-Account usw.) an. Der Kunde wird 
darauf hingewiesen, dass SWS beim Internet-Access nur den Zugang 
zum Internet vermittelt und keinen Einfluss auf die Übertragungs-
geschwindigkeiten im Internet und auf die angebotenen Inhalte hat. 
Die Zugänglichkeit einzelner im Internet oder im SWS-Netz von Dritten 
bereitgestellter Dienste und Daten gehört ebenso wie die 
Funktionsfähigkeit der von Dritten betriebenen Telekommunikations-
einrichtungen nicht zu den Leistungen von SWS. Verzögerungen, die 
sich aus der Überlastung im Internet ergeben, gehen nicht zu Lasten 
der SWS. 

Der Kunde erhält bei volumenabhängiger Abrechnung die Möglichkeit, 
den monatlichen Stand der Online-Verbindungen im Internet auf den 
Internetseiten von SWS abzurufen. Die Anzeige dient der Orientierung. 
Der Abruf ist nur unter einer Seite mit gesicherter Datenverbindung 
möglich (https-Seite), die durch den Standard-Browser des Nutzers 
unterstützt werden muss. Der Kunde muss sich mit seinem Benutzer-
namen und seinem Passwort, die er von SWS erhält, anmelden.

Voraussetzung für den Internetzugang über das Breitbandkabelnetz ist 
ein Breitbandkabelanschluss von SWS. Voraussetzung für die Nutzung 
des DSL-Anschlusses ist, soweit nicht anderes vereinbart ist, ein 
analoger bzw. ISDN-Anschluss von SWS. Es gelten die entsprechenden 
Regelungen dieser AGB zu  Telefonie und  Kabelanlagenanschlüssen. 
Die Bereitstellung des Internetzuganges über das Breitbandkabelnetz 
und über die DSL-Technik erfolgt entsprechend der technischen 
Möglichkeiten von SWS.

Die Schnittstelle des DSL-Anschlusses beim Kunden bildet der Splitter, 
die Schnittstelle über das Breitbandkabelnetz beim Kunden bildet das 
Kabel-Modem von SWS. Diese Einrichtungen (Kabel-Modem und 
Splitter) bleiben Eigentum von SWS und sind SWS nach der Beendigung 
des Vertrages zurückzugeben.

Die Installation der Endeinrichtungen des DSL-Anschlusses (Splitter 
und DSL-Modem) sind nicht Bestandteile der Leistung von SWS. Auf 
Wunsch des Kunden nimmt die SWS bzw. eine von der SWS zugelassene 
Fachfirma gegen gesonderte Vergütung die Installation der Endein-
richtungen an der ersten Anschalteinrichtung (TAE-Dose bzw. NTBA) 
des entsprechenden Anschlusses vor.
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Soweit laufende Entgelte durch die Festlegung eines bestimmten 
Nutzungsumfangs (z. B. MByte Transferleistung oder Speicher-
kapazität) bestimmt werden, ermäßigen sich die Entgelte nicht, wenn 
der Kunde den Nutzungsumfang nicht oder nicht vollständig in An-
spruch nimmt. Überschreitet der Kunde den vereinbarten Nutzungs-
umfang, so berechnet SWS zum nächstfälligen Abrechnungstermin die 
zusätzlichen Entgelte gemäß den einbezogenen Preislisten.

Neben den vereinbarten Entgelten fallen weitere Entgelte an, wenn 
Inhalte von SWS als Content-Provider oder anderen Informationsan-
bietern in Anspruch genommen werden, bei denen vor ihrer Nutzung auf 
die zusätzliche Entgeltverpflichtung hingewiesen wird.

SWS bietet Art und Umfang der Leistung auf der Grundlage des 
derzeitigen Standes des Internet und der technischen, rechtlichen und 
kommerziellen Rahmenbedingungen für die Nutzung des Internet an. 
SWS wird sich bemühen, dem Kunden bei der Ausweitung der 
Nutzungsmöglichkeiten im Internet auch diese, gegebenenfalls auf 
getrennter vertraglicher Grundlage, zur Verfügung zu stellen, ist 
jedoch rechtlich hierzu nicht verpflichtet.

Ändern sich die technischen, rechtlichen und kommerziellen 
Rahmenbedingungen für die Nutzung des Internet und wird SWS 
dadurch die Zurverfügungstellung der vertragsgemäßen Leistungen 
wesentlich erschwert, kann sie angebotene Dienste ändern oder 
einstellen oder bislang vergütungsfrei zur Verfügung gestellte Dienste 
nur gegen weiteres Entgelt weiter anbieten.

SWS ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich zu informieren, wenn 
wegen der vorgenannten Gründe die weitere Zurverfügungstellung von 
Teilen des Leistungsangebotes gefährdet ist.

SWS ist bereit, den Vertrag jeweils zum Beginn eines Kalendermonats 
auf einen Leistungstarif mit höherem Leistungsumfang umzustellen 
(Tarifwechsel, insbesondere der Art des Zugangs, mehr Webspace, mehr 
Transfervolumen, zusätzliche E-Mail), wenn der Kunde dies bis zum 15. 
des Vormonats schriftlich bei SWS beantragt. Dies gilt nicht für einen 
Wechsel von einer Subdomain auf eine Second-Level-Domain, hier liegt 
die Dauer der Umstellung maßgeblich im Einflussbereich Dritter (DENIC 
e. V.).

Dem Kunden ist bekannt, dass die Qualität des Zugangs zum Internet 
und des Datenverkehrs im Internet von den technischen, rechtlichen 
und kommerziellen Rahmenbedingungen und weiteren Umständen,     
z. B. den Verhältnissen auf nachgelagerten Datenleitungen, abhängt, 
auf die SWS keinen Einfluss hat und für die sie keine Verantwortung 
trägt.                                          

Die angegebenen Übertragungsgeschwindigkeiten für das Herunter-
laden bzw. Senden stellen jeweils die höchstmögliche, jedoch keine 
garantierte Geschwindigkeit dar, z. B. bis 1.024 kbit/s.

.
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Störungen der Qualität des Zugangs zum Internet und des 
Datenverkehrs im Internet auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von 
Ereignissen, die SWS nicht zu vertreten hat und die ihre Leistungen 
wesentlich erschweren oder unmöglich machen, insbesondere Ausfall 
von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber, befreien 
SWS von der Leistungspflicht. Eine Minderung des Bereitstellungs-
entgeltes wegen geringfügiger Nutzungsbeeinträchtigungen kommt 
nicht in Betracht.

Der Kunde ist insbesondere verpflichtet,

die elektrische Energie, Erdung, geeignete Aufstellungsräume und 
eigene notwendige Einrichtungen für die Installation, den Betrieb und 
die Instandhaltung der den Vertragszwecken dienenden technischen 
Einrichtungen auf eigene Kosten bereitzustellen und für die Dauer des 
Vertrages funktionsfähig und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten,

den Anschluss vor Beeinflussung durch elektrische Fremdspannung 
und/oder magnetische Einflüsse zu bewahren,

die notwendige technische Infrastruktur (z. B. Hardware, Software mit 
TCP/IP-Protokoll, Browser, Modem, Telekommunikation, internes 
Netzwerk) für die Nutzung der Dienste von SWS auf eigene Kosten und in 
eigener Verantwortung für die Dauer des Vertrages in funktionsfähigem 
Zustand bereitzustellen, wobei der Betrieb, die Wartung und die 
Missbrauchsvorbeugung bezüglich dieser Systeme ausschließlich dem 
Kunden obliegt,

das Betreiben eines Servers mit einer offiziellen IP-Adresse über den 
Internetzugang zu unterlassen,

SWS alle für die Registrierung als Teilnehmer an den vertragsgemäßen 
Leistungen erforderlichen Angaben zu überlassen. Der Kunde ist dafür 
verantwortlich, dass von ihm gewählte Adressenbezeichnungen 
(Domain, E-Mail-Adressen) frei sind und nicht gegen Rechte Dritter 
verstoßen,

eine Verlängerung der Leitungen zwischen TAD-Dose und Kabel-Modem 
sowie Kabel-Modem und PC nur mit konfektionierten bzw. von SWS 
bereitgestellten oder installierten Kabeln durchzuführen,

sicherzustellen, dass durch von ihm in das Internet eingespeiste oder 
von ihm abgerufene oder sonst empfangene Daten nicht gegen die 
gesetzlichen Bestimmungen über den Jugendschutz, die Persönlich-
keitsrechte Dritter und die Verletzung von Schutzrechten, insbeson-
dere Urheberrechten Dritter, verstoßen wird, SWS kann und wird keine 
generelle Überprüfung vornehmen,

die Einspeisung von Daten mit sittenwidrigem Inhalt zu unterlassen. 
Als sittenwidrig gelten insbesondere solche Inhalte, die pornogra-
phisch oder für Minderjährige ungeeignet, politisch extremistisch, 
vorsätzlich beleidigend oder belästigend sind,

eine übermäßige Belastung der Netze durch gezielte, ungezielte oder 
unsachgemäße Verbreitung von Daten zu unterlassen,
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sicherzustellen, dass seine auf dem Server von SWS eingesetzten 
Skripts und Programme nicht mit Fehlern behaftet sind, die geeignet 
sind, die Leistungserbringung durch SWS zu stören, insbesondere keine 
schädlichen Komponenten wie Viren und trojanische Pferde enthalten,

ein für das Internet bestimmtes Informationsangebot eigenverant-
wortlich und ordnungsgemäß zu programmieren und einzurichten, 
soweit SWS hierzu nicht ausdrücklich Beratungs- und/oder 
Programmierverpflichtungen übernommen hat,

bei Nutzung von Diensten, die über ein kundeneigenes Login (Be-
nutzername und Passwort) erreichbar sind, sein Login vertraulich zu 
behandeln. Der Kunde ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um 
jeglichen Missbrauch seines Logins, auch durch Mitarbeiter und 
Angehörige, zu verhindern. Der Kunde ist zu einer unverzüglichen 
Änderung seines Logins verpflichtet, wenn für ihn die Vermutung 
besteht, ein Nichtberechtigter könnte Kenntnis vom Login erlangt 
haben. Sofern SWS durch eine unberechtigte, vom Kunden zu 
vertretende Nutzung des Logins ein Schaden entsteht, ist der Kunde 
zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

Für den Fall, dass der Kunde Inhalte in das Internet einspeist oder im 
Rahmen von E-Mails versendet, an denen ihm Urheberrechte oder 
Nutzungsrechte zustehen, ist SWS für die Dauer des Vertrages zu 
denjenigen Vervielfältigungshandlungen berechtigt, die durchgeführt 
werden müssen, um die vertraglich geschuldeten Leistungen, wie z. B. 
Datentransport, zu erbringen. Dies gilt auch für Inhalte, die der Kunde 
auf die Server von SWS übermittelt.

SWS weist den Kunden darauf hin, dass Daten, zu denen der Kunde im 
Rahmen der von SWS verschafften Nutzungsmöglichkeit im Internet 
Zugang erlangt, urheberrechtlich geschützt sein können. Es besteht 
daher die Möglichkeit, dass sich der Kunde durch Kopieren, Bearbeiten 
und/oder Weiterverbreiten dieser Daten gegenüber dem Rechtsinhaber 
schadensersatzpflichtig und strafbar machen kann. Es obliegt dem 
Kunden, sich jeweils darüber zu vergewissern, ob fremde Daten 
schutzrechtsfrei sind. SWS haftet auch nicht für rechtswidrige fremde 
Inhalte des Internets, zu denen sie mit ihrer Leistung lediglich den 
Zugang verschafft hat. Sollte SWS von Dritten wegen Rechtsver-
letzungen des Kunden in Anspruch genommen werden, so hat der Kunde 
SWS von solchen Ansprüchen freizustellen.

Der Kunde steht dafür ein, dass die von ihm im Rahmen dieses Vertrages 
in das Netz eingebrachten Daten keine Rechte Dritter verletzen. Sollte 
SWS von Dritten wegen Urheberrechtsverletzungen des Kunden in 
Anspruch genommen werden, so hat der Kunde SWS von solchen 
Ansprüchen freizustellen.                                 

SWS weist den Kunden darauf hin, dass unverschlüsselt im Internet 
preisgegebene Daten, auch wenn dies per E-Mail erfolgt, zur Zeit von 
Dritten mitgelesen werden können. SWS hat technisch hierauf keinen 
Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des Kunden, die von ihm in 
das Internet eingebrachten Daten durch Verschlüsselung oder in 

 .
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sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen. SWS ist gegenüber dem 
Kunden nicht verpflichtet, technische oder rechtliche Maßnahmen zum 
Schutz dieser Daten zu treffen.

SWS hält die Regeln des Datenschutzes ein und steht dafür ein, dass alle 
Personen, die mit der Abwicklung dieses Vertrages betraut werden, 
diese Vorschriften ebenfalls beachten. SWS weist den Kunden darauf 
hin, dass es auf Grund der Struktur des Internets möglich ist, dass die 
Regeln des Datenschutzes von anderen Personen oder Institutionen 
nicht beachtet werden. Dies liegt nicht im Verantwortungsbereich von 
SWS. Ebenso ist es möglich, dass eine Nachricht, die auf Grund ihrer 
Adressierung den Geltungsbereich des Bundesdatenschutzgesetzes 
nicht verlassen sollte, trotzdem diesen Bereich verlässt.

SWS wird ihre Mitarbeiter in der erforderlichen Form auf die Einhaltung 
des datenschutzrechtlichen Datengeheimnisses und vertraglich ver-
einbarter Verschwiegenheitspflichten verpflichten.

Der Kunde wird hiermit gemäß des Bundesdatenschutzgesetzes sowie 
des Teledienstdatenschutzgesetzes davon unterrichtet, dass SWS seine 
Anschrift in maschinenlesbarer Form und für Aufgaben, die sich aus dem 
Vertrag ergeben, maschinell verarbeitet.

Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SWS für 
Online- und Internetdienstleistungen gelten für die Inanspruchnahme 
von Diensten von SWS im Zusammenhang mit Web-Hosting 
nachstehende zusätzliche Nutzungsbedingungen. 

SWS stellt dem Kunden gemäß der jeweiligen Leistungsbeschreibung 
„Webspace“ auf einem Internetserver zur Verfügung, damit der Kunde 
Informationen im Internet mittels http (Hyper Text Transfer Protocol) 
veröffentlichen kann. Auf diese Weise kann der Kunde z.B. eine eigene 
Homepage gestalten und im Internet einstellen. Die Anbindung erfolgt 
durch SWS an das SWS-Internet-Backbone. SWS ist berechtigt, den 
Speicherplatz durch interne Partionierung entsprechender Systeme zur 
Verfügung zu stellen (virtueller Webserver), sofern in der Leistungs-
beschreibung nichts anderes vereinbart ist. Bei Beendigung des 
Vertragsverhältnisses werden die gespeicherten Inhalte gelöscht.

Die Dienstleistung von SWS beschränkt sich auf den technischen 
Betrieb des Webservers sowie dessen Anbindung an die Internet-
schnittstelle von SWS. Dieses Netz ist mittel- und unmittelbar mit den 
üblichen Netzen des Internets zusammengeschaltet und nimmt an den 
üblichen Peerings teil. Die Erreichbarkeit der Webseite aus anderen 
nicht von SWS betriebenen Netzen ist von der Leistung Dritter

          . 

               .

   .
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abhängig, auf die SWS keinen Einfluss hat. Für die Erreichbarkeit der 
Seite aus den von diesen Dritten betriebenen Netzen kann deshalb 
keine Gewähr übernommen werden.

SWS stellt Speicherkapazitäten entsprechend dem vom Kunden 
gewählten Nutzungspaket zur Verfügung. Im Falle eines Überschreitens 
der vereinbarten Speicherkapazität wird der Kunde von SWS ent-
sprechend der tatsächlich in Anspruch genommenen MB-Leistung für 
den jeweiligen Monat zum nächstfälligen Abrechnungstermin höher 
belastet. SWS wird den Kunden hierüber informieren.

Neue Inhalte werden in Form von Dateien eingebracht. Diese werden 
vom Kunden mit dem im Internet üblichen File Transfer Protokoll (FTP) 
übertragen. Pro SWS Account wird ein FTP-Passwort als Zugriff einge-
richtet. Für die Geheimhaltung des Passwortes hat der Kunde Sorge zu 
tragen. Der Upload per FTP wird vom Kunden eigenständig durchge-
führt. Eine besondere Kontrolle oder Billigung der Inhalte durch SWS 
erfolgt nicht. Die Verantwortung für die Inhalte liegt nicht bei der SWS, 
sondern ausschließlich beim Kunden. Eingestellte Inhalte geben in 
keiner Weise die Auffassung oder Meinung von SWS wieder.

Die Übertragung der Inhalte kann aus dem gesamten Internet erfolgen. 
SWS übernimmt jedoch weder für die technische Durchführbarkeit noch 
für die Sicherheit bezüglich Geheimhaltung der übertragenen Daten die 
Verantwortung.

Dynamische Elemente wie CGI-Scripte, PHP, die Einbindung von 
Datenbanken oder ähnliche Anwendungen sind aus Sicherheitsgründen 
nur möglich, sofern diese mit SWS ausdrücklich vereinbart sind. 

SWS vermittelt kundeneigene Domain-Namen zweiter Ebene (Second 
Level) durch den Verein DENIC e. V. oder seinen rechtlichen Nachfolger, 
wenn dies einzelvertraglich vereinbart wurde. Für den Antrag gelten die 
Regeln von DENIC e. V. SWS übernimmt lediglich die Vermittlung. Ein 
Anspruch auf die Vermittlung eines bestimmten Domain-Namens 
besteht nicht. Die Vergabe eines Domain-Namens ist für mindestens ein 
Jahr verpflichtend. SWS behält sich das Recht vor, Domain-Namen mit 
bedenklicher Aussage überhaupt nicht zu vermitteln.

SWS sorgt für die Bereitstellung der gewünschten Domain-Namen bei 
den zuständigen Institutionen (DENIC für DE-Domains), sofern nicht 
technische oder rechtliche Gründe dagegen sprechen. Dabei kann eine 
Bereitstellung bzw. Aktivierung nur gemäß den geltenden Richtlinien 
dieser Institutionen erfolgen. Die Domain-Namen sind prinzipiell in der 
Form <domain>.DE, wobei <domain> der vom Kunden wählbare Name 
ist.

In allen mit der Beanspruchung, Nutzung oder Registrierung eines 
Domain-Namens verbundenen namens- oder markenrechtlichen 
Streitigkeiten zwischen dem Kunden und Dritten, ist der Kunde für die 
Rechtmäßigkeit des von ihm genutzten Namens allein verantwortlich. 
Sollten Dritte entsprechende Ansprüche gegenüber SWS geltend 
machen, so wird der Kunde SWS von allen Ansprüchen des/der Dritten 
freistellen.

       .
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Auf Grund der Bearbeitungsdauer bei den NICs kann es vorkommen, 
dass eine beantragte Domain nicht mehr verfügbar ist, obwohl sie zum 
Zeitpunkt der Auftragsbearbeitung durch SWS verfügbar war. In diesem 
Fall ist SWS berechtigt, ein Bearbeitungsentgelt entsprechend der 
jeweils gültigen Preisliste zu erheben.

Änderungen der zu einer bereitgestellten Domain gehörenden Daten  
(z. B. Kontaktperson oder Adresse) gelten als Änderungsauftrag. Die 
Änderung eines Domain-Namens gilt als Neuauftrag zusammen mit dem 
Auftrag zum Löschen der bestehenden Bereitstellung.

Änderungen an bereitgestellten Domain-Namen innerhalb der Min-
destlaufzeit berechtigen SWS, ein Bearbeitungsentgelt entsprechend 
der jeweils gültigen Preisliste zu erheben.

Der Kunde ist insbesondere verpflichtet,

keine Inhalte, die illegal, pornographisch oder anders für Minder-
jährige ungeeignet oder anstößig sein können, zur Verfügung zu stellen 
oder zu verbreiten,

innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt einer entsprechenden Nachricht 
diejenigen Inhalte aus dem Hosting-Bereich zu entfernen, von denen 
SWS dem Kunden mitgeteilt hat, dass sie Rechte Dritter (z. B. Patent, 
Urheberrecht, Warenzeichen oder Geschäftsgeheimnis) verletzen oder 
Personen beleidigen, verleumden oder in ihrem Persönlichkeitsrecht 
verletzen oder gegen sonstiges geltendes Recht, insbesondere die 
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, verstoßen oder auf Grund der 
zugrunde liegenden politischen Aussage von SWS nicht akzeptiert 
werden können,

anerkannten Grundsätzen der Datensicherheit Rechnung zu tragen, 
insbesondere Passworte geheim zu halten bzw. unverzüglich zu ändern 
oder Änderungen zu veranlassen, falls die Vermutung besteht, dass 
nichtberechtigte Dritte davon Kenntnis erlangt haben. 

Verstößt der Kunde gegen die in diesen Bedingungen ausdrücklich ge-
nannten Pflichten, ist SWS berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne 
Einhaltung einer Frist zu kündigen, nachdem dem Kunden, sofern SWS 
dies zumutbar ist, eine angemessene Frist zur Abhilfe gesetzt wurde. 
Schadensersatzansprüche der SWS bleiben hiervon unberührt.

Stellt SWS fest, dass der Kunde Inhalte eingespeist hat, die einen Ver-
stoß gegen die in diesen Bedingungen ausdrücklich genannten 
Pflichten oder Obliegenheiten begründen, hat SWS darüber hinaus das 
Recht, den Hosting-Bereich des Kunden auf dessen Kosten vorüber-
gehend auszusetzen.

             .

        . 
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Kommt der Kunde seiner Pflicht, Inhalte aus dem Hosting-Bereich 
innerhalb von 24 Stunden zu entfernen trotz Aufforderung von SWS 
nicht nach, so ist SWS berechtigt, die Inhalte ohne weitere 
Ankündigung zu löschen. Der Kunde kann keine Schadensersatzan-
sprüche wegen erfolgter Löschung geltend machen.

Dies gilt nicht, wenn die Inhalte des Kunden offensichtlich nicht 
geeignet sind, SWS in die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung, zivil-
rechtlicher Inanspruchnahme seitens Dritter oder öffentlich-recht-
licher Gewerbeversagung zu bringen. Ein Recht auf Löschung besteht 
auch nicht, wenn der Kunde binnen 24 Stunden glaubhaft macht, dass 
er trotz aller Bemühungen technisch nicht in der Lage war, die Inhalte zu 
entfernen. In diesen Fällen ist der Kunde verpflichtet, geeignete 
Datenträger (z. B. Disketten) auf seine Kosten zur Verfügung zu stellen 
und die Inhalte innerhalb einer Woche bei SWS abzuholen.

Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SWS für 
Online- und Internetdienstleistungen gelten für die Nutzung des E-
Mail-Dienstes von SWS nachstehende zusätzliche Nutzungsbedingun-
gen.

Der Kunde kann E-Mails (elektronische Versendungsart von Individual-
mitteilungen und Daten) versenden und empfangen.

Die für den Kunden empfangenen E-Mails werden einen Monat auf dem 
Server der SWS gespeichert.

Der Kunde ist damit einverstanden, dass zum Schutz aller Nutzer sowie 
zum Schutz der Systeme von SWS alle E-Mails auf die Freiheit von Viren 
(einschließlich Würmern, Trojanischen Pferden u. ä.) mittels eines 
automatisierten Verfahrens oder im Einzelfall überprüft werden 
können. Ein Anspruch auf Prüfung oder eine Erfolgsgarantie für diese 
Dienstleistung können aufgrund der technischen Besonderheiten von 
Viren, wie insbesondere deren fortlaufender Änderung, nicht 
übernommen werden. SWS ist berechtigt, solche E-Mails unverzüglich 
zu löschen, die durch Virenscanner als gefährlich eingestuft wurden. 
Der Kunde kann aus dieser Löschung keine Schadensersatzansprüche 
herleiten. Schadensersatzansprüche von SWS bleiben unberührt.

Der Kunde erkennt an, dass ausschließlich die Verfasser der E-Mails für 
den Inhalt nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich sind.     .
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Der Kunde ist insbesondere verpflichtet,

sein E-Mail-Postfach regelmäßig zu kontrollieren und empfangene E-
Mails herunter zu laden oder zu löschen,

keine unaufgeforderten Massensendungen (Junk-E-Mails, Spam-Mails) 
zu verbreiten.

SWS ist berechtigt, das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist 
zu kündigen, wenn der Kunde vorsätzlich gegen die in diesen 
Bedingungen ausdrücklich genannten Pflichten verstößt oder eine 
Aufforderung der SWS, seinen Pflichten nachzukommen, fahrlässig 
nicht befolgt.
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Für Verträge über Kabelanlagenanschlüsse gelten zusätzlich zu den 
vorstehenden allgemeinen Bedingungen folgende besondere Bestim-
mungen.

Eine gewerbliche Nutzung des Kabelanschlusses durch den Kunden 
bedarf einer gesonderten Vereinbarung.     

Der Kunde ist insbesondere verpflichtet

die elektrische Energie, Erdung, geeignete Aufstellungsräume und 
eigene notwendige Einrichtungen für die Installation, den Betrieb und 
die Instandhaltung der den Vertragszwecken dienenden technischen 
Einrichtungen auf eigene Kosten bereitzustellen und für die Dauer des 
Vertrages funktionsfähig und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten,

den Anschluss vor Beeinflussung durch elektrische Fremdspannung 
und/oder magnetische Einflüsse zu bewahren,

die Anlage pfleglich und sachgemäß zu behandeln. Zum Anschluss von 
Rundfunk- und Fernsehempfängern dürfen nur mindestens doppelt 
geschirmte Anschlusskabel verwendet werden,

die der SWS nach Abgabe einer Störungsmeldung zur Überprüfung ihrer 
technischen Einrichtungen und zur Störungsbeseitigung entstehenden 
Aufwendungen zu ersetzen, wenn sich bei der Prüfung herausstellt, 
dass keine Störung der technischen Einrichtungen der SWS vorlag und 
der Anschlussnehmer dies hätte erkennen können oder die Störungen 
bzw. Schäden vom Anschlussnehmer schuldhaft verursacht wurden. Die 
Kosten werden dem Anschlussnehmer gesondert in Rechnung gestellt. 
Die Entgelte richten sich nach der jeweils gültigen Preisliste.

Bei Neuanschlüssen zur Bereitstellung eines Übergabepunktes erhebt 
SWS einen Baukostenzuschuss in Abhängigkeit von der anteiligen Höhe 
der Erschließungs- bzw. Baukosten. Die Höhe des Baukostenzuschusses 
wird gesondert vereinbart. 

Ist die Bereitstellung eines Übergabepunktes (ÜP) vereinbart, erfolgt 
die Errichtung, Wartung und Betreibung der Hausinstallation ab 
Übergabepunkt durch den Anschlussnehmer auf dessen Kosten; auf 
dessen Wunsch durch SWS über Aufwandsberechnung.

Kosten für Änderungen des Anschlusses oder der Hausinstallation sind 
vom Anschlussnehmer zu tragen und werden von SWS nach Aufwand 
berechnet. 

                        .
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Die vom Anschlussnehmer zu zahlenden Entgelte bestimmen sich nach 
der jeweils gültigen Preisliste für die vertraglich vereinbarte Leistung. 
SWS veröffentlicht, unabhängig von der jeweils gegenüber dem 
Anschlussinhaber gültigen Preisliste, ihre aktuell gültigen Preislisten 
zu den von SWS allgemein angebotenen Leistungen auf ihrer 
Internetseite www.stadtwerke-schwedt.de. Bei einer Änderung des ge-
setzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatzes ist SWS berechtigt, die 
Preise entsprechend anzupassen. 

Der monatliche nutzungsunabhängige Festpreis ist jeweils zum 20. 
eines Monats zur Zahlung fällig, die übrigen Entgelte nach Leistungs-
erbringung und Rechnungsstellung. Das einmalige Entgelt für die 
Anmeldung bzw. Aktivierung des Kabelanschlusses ist mit Beginn der 
Vertragslaufzeit fällig. Die Zahlungspflicht beginnt mit der betriebs-
fähigen Bereitstellung der Leistung, jedoch nicht vor Beginn der 
vereinbarten Vertragslaufzeit.

Sind monatlich zu zahlende Entgelte nur für Teile eines Kalendermonats 
zu zahlen, erfolgt eine taggenaue Abrechnung. 

Nutzt der Anschlussnehmer einen Kabelanschluss im Zusammenhang 
mit einem Telefon- und/oder Internetangebot der SWS oder kos-
tenpflichtige Zusatzangebote der SWS (z. B. fremdsprachige Fernseh-
Programmpakete), erfolgt die Abrechnung des Entgeltes für den 
Kabelanschluss mit der monatlichen Rechnung der SWS für diese 
Angebote.

Die Rechnungsbeträge werden, soweit nichts anderes vereinbart ist, im 
Einzugsverfahren vom Konto des Anschlussnehmers eingezogen. Der 
Anschlussnehmer wird SWS hierzu eine Einzugsermächtigung erteilen 
und während der gesamten Vertragslaufzeit für ausreichende Deckung 
des Kontos sorgen. Etwaige Änderungen der Bankverbindung oder der 
Anschrift teilt der Anschlussnehmer SWS umgehend mit und erteilt 
sodann eine neue Einzugsermächtigung.

Über die nutzungsunabhängigen monatlichen Festpreise wird SWS 
keine monatliche Rechnung erstellen.

Sollte keine Einzugsermächtigung erteilt werden, wird der Anschluss-
nehmer die nutzungsunabhängigen monatlichen Entgelte bis spätes-
tens zum 20. des jeweiligen Monats an SWS zahlen. Der Betrag muss 
dabei am 20. des jeweiligen Monats dem Konto von SWS gutgeschrie-
ben sein. 

Die Zahlungspflicht besteht unabhängig von der Verpflichtung zur 
Zahlung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgebühren („GEZ“) oder 
einer etwaigen Befreiung hiervon.



Bildnachweis: Fotolia
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